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Einleitung.

Die berufsmäßige Vertretung in denjenigen Gegen
ständen des gewerblichen Rechtsschutzes, deren Ver
waltung dem Kaiserlich deutschen Patentamte obliegt, 
nämlich in Patentsachen, Gebrauchsmusterschutz- und 
Waarenzeichensachen, war bisher von der Erfüllung 
irgendwelcher formeller oder materieller Voraussetzungen 
nicht abhängig. Sie galt lediglich als gewerbsmäßige 
Besorgung fremder Rechtsangelegenherten und bei Be
hörden wahrzunehmender Geschäfte im Sinne des § 5 
Abs. 3 R.Gew.Ord. und konnte daher von jedem zu einem 
selbstständigen Geschäftsbetrieb Berechtigten vorgenom- 
nren werden. Zn Folge dessen bedurfte es nur der 
Anzeige der Eröffnung dieses Gewerbebetriebes bei der 
zuständigen Behörde, und der Gewerbebetrieb war nur 
bann zu untersagen, wenn Thatsachen vorlagen, welche 
die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden in Bezug 
auf seinen Gewerbebetrieb ergaben. Ueber die Klage 
aus Untersagung des Geschäftsbetriebes, welche die 
Polizeibehörde des Betriebs-, nicht des Wohnortes zu
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erheben hatte, war im Verwaltungsstreitverfahren (m 
Preußen durch den Kreis- oder Stadt- bezw. Bezirks
ausschuß, Zuständ.Ges. v. 1. August 1883 § 119 
Abs. 1) Entscheidung zu treffen.

Die Unvollkommenheit eines solchen Rechtszustandes 
lag auf der Hand. Einerseits konnte Jedermann, 
mochte er technisch oder juristisch noch so wenig vor
gebildet oder befähigt sein, sich mit der Vertretung in 
gewerblichen Rechtsschutzsachen befaffen. Hieraus er
wuchsen aber nicht allein für das schutzsuchende 
Publikum offensichtliche Nachtheile, sondern auch für 
das Patentamt Schwierigkeiten im Verkehr mit 
einem so gearteten Vertreterstande. Andererseits war 
der Nachweis der Unzuverlässtgkeit eines berufs
mäßigen Vertreters nur selten und schwer auf Grund 
bestimmter Thatsachen zu führen, abgesehen von 
seiner etwa sonst mehr oder weniger gegebenen 
Unfähigkeit, die an sich keinen Grund zur Aus
schließung bildete. Auch stand die Entscheidung der 
Frage einer dem berufsmäßigen Vertreter vorgewor
fenen Unzuverlässigkeit Behörden zu, welche nur auf 
Grund fremder Mittheilungen, nicht an der Hand 
eigener Erfahrungen und Wahrnehmungen die erfor
derliche Ansicht gewinnen konnten. UeberdieS bot 
der repressive Charakter der Vorschrift der Gewerbe
ordnung immer nur halben Schutz, während pro
phylaktische Maßregeln unzuverlässigen und unfähigen


